
 

Unfallversicherung 

 
 
Gemäss Krankenversicherungsgesetz (KGV) sind Unfälle von Kindern in der obligatorischen 
Krankenversicherung abgedeckt. Unfälle von Schülerinnen und Schülern sind deshalb an die entsprechende, 
eigene Krankenkasse zu melden. 
 
 


